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1. Steuerreform 2020 quo vadis? Ein 

Statusbericht 

Die Aussagen der Politiker zum Maßnah-

menpaket „Entlastung Österreich“ sind 

bislang leider äußerst vage geblieben. 

Folgende Maßnahmen sind aus heutiger 

Sicht zu erwarten: 

 

 In der ersten Etappe sollen im Jahr 

2020 Geringverdiener insbesondere 

durch Senkung der Krankenversi-

cherungsbeiträge sowie der Erhö-

hung des Werbungskostenpausch-

betrags insgesamt um rd € 700 Mio 

entlastet werden. Ferner soll die um-

satzsteuerliche Kleinunternehmergren-

ze von derzeit € 30.000 auf € 35.000 

jährlich angehoben werden. Ergänzend 

dazu sollen Kleinunternehmer mit Um-

sätzen bis € 35.000 pro Jahr eine ver-

besserte einkommensteuerliche Be-

triebsausgabenpauschalierung erhal-

ten. Schließlich sollen Zeitungen und 

Zeitschriften in elektronischer Form 

künftig auch dem ermäßigten Umsatz-

steuersatz von 10 % unterliegen.  

 In der zweiten Etappe der Strukturre-

form soll ab 2021/2022 der Einkom-

mensteuertarif in den unteren Stufen  

gesenkt werden. Ferner sollen „struk-

turelle Vereinfachungen im Steuer-

recht“ vorgenommen werden. Die viel-

fach diskutierte Abschaffung der soge-

nannten „kalten“ Progression soll 

keinesfalls vor 2022 kommen. 

 Ein sogenanntes E-Commerce-Paket 

soll mit 1.1.2021 in Kraft treten. Die-

ses soll folgende Maßnahmen umfas-

sen: 

- Die Befreiung der Einfuhr von Ge-

genständen aus dem Drittland, 

deren Gesamtwert € 22 nicht 

übersteigt, soll abgeschafft wer-

den.  

- Die derzeitige Lieferschwelle beim 

EU-Versandhandel von € 

35.000 wird abgeschafft. Daher 

sollen künftig jegliche Lieferungen 

im EU-Versandhandel nach Öster-

reich auch in Österreich umsatz-

steuerpflichtig sein. Davon ausge-

nommen wird es eine Erleichterung 

für Kleinunternehmer geben. Bei 

diesen bleibt die Besteuerung im 

Ursprungsland bestehen, wenn es 

nur eine Niederlassung in einem 

anderen Mitgliedstaat gibt und die 

Umsätze in diesem anderen Mit-

gliedstaat unter € 10.000 pro Jahr 

bleiben. 

- Die Online-Plattformen sollen ei-

nerseits als fingierte Empfänger 

und Erbringer der Lieferung bei 

B2C-Lieferungen von Kleinsendun-

gen aus dem Drittland in die Pflicht 

genommen werden. Ferner soll für 

Plattformen eine erhöhte Buchfüh-

rungspflicht betreffend die bei 

ihnen über die Plattform verkau-

fenden Personen eingeführt wer-

den. Schließlich soll eine Informa-

tionspflicht für Plattformen einge-

führt werden. Im Rahmen dieser 

Informationspflicht sollen die Platt-

formen die für die Abgabenerhe-

bung relevanten Daten an die Fi-

nanzverwaltung übermitteln müs-

sen (betrifft insbesondere UBER 

und AirBNB). Mit der Informations-

pflicht soll auch eine Haftung der 

Plattformbetreiber verknüpft wer-

den. 

- Schließlich soll eine sogenannte 

Digitalsteuer auf Online-

Werbung von Konzernen mit 

einem weltweiten Umsatz von 

über € 750 Mio und einem inländi-

schen Umsatz von über € 10 Mio 

eingeführt werden. Diese Digital-

steuer soll 3 % des inländischen 

Werbeumsatzes betragen. Die Digi-

talsteuer soll damit den Werbege-

winn der Online-Konzerne besteu-

ern.  

 

 

2. Neuerungen im Steuerrecht ab 

2019 

Die steuerlichen Neuerungen zum Jahres-

beginn 2019 sind eher gering und resultie-

ren aus dem Jahres-steuergesetz 2018. 

Über einige wichtige Änderungen haben 

wir bereits informiert, sodass zur besseren 

Orientierung nur kurz nochmal darauf hin-

gewiesen wird. 

 

 Steuerabzug bei Einkünfte aus An-

lass der Einräumung von Leitungs-

rechten 

Einkünfte aus der Einräumung von (ober- 

oder unterirdischen) Leitungsrechten an 

Infrastrukturbetreiber unterliegen beim 
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betroffenen Grundstückeigentümer ab 

1.1.2019 einer 10 %igen Abzugsteu-

er. Bemessungsgrundlage der Abzugsteu-

er ist das vom Infrastrukturbetreiber ge-

leistete Entgelt für das Leitungsrecht ohne 

Umsatzsteuer. Zu den Infrastrukturbetrei-

bern, die im öffentlich rechtlichen Interes-

se tätig sind, werden Elektrizitäts-, Erd-

gas-, Mineralöl- und Fernwärmeun-

ternehmen gezählt. Schuldner der Ab-

zugsteuer ist zwar der Empfänger der Ein-

künfte, es haften aber auch der abzugs-

verpflichtete Infrastrukturbetreiber. Die 

Abzugsteuer ist vom Infrastrukturbe-

treiber jährlich bis 15.2. des Folgejah-

res an das Betriebsfinanzamt elektronisch 

anzumelden und abzuführen. Die Abzugs-

teuer entfaltet Abgeltungswirkung, wenn 

nicht zur Regelbesteuerung optiert wird. 

Im Rahmen der Regelbesteuerung kann 

der Abgabepflichtige eine Gewinnermitt-

lung nach allgemeinen Grundsätzen vorle-

gen. Tut er dies nicht, sind die Einkünfte 

in Höhe von 33 % der erhaltenen 

Entgelte für Leitungsrechte der Be-

steuerung zu Grunde zu legen. Die Mög-

lichkeit, die Entgelte für Leitungsrechte 

mit 33 % der erhaltenen Zahlungen zu 

besteuern wurde auf alle nicht rechtskräf-

tig veranlagten Fälle ausgedehnt und wirkt 

damit auch für Besteuerungszeiträume vor 

2019.  

 

 Änderung der Bestimmungen zur 

Wegzugsbesteuerung 

Die Bestimmungen zur Wegzugsbesteue-

rung im betrieblichen Bereich wurden mit 

Wirkung ab dem 1.1.2019 neuerlich geän-

dert. Die Änderungen wurden zwecks An-

passung an die Anti-BEPS-Richtlinie erfor-

derlich. Neu ist die Verkürzung des Ra-

tenzahlungszeitraums für Wirtschafts-

güter des Anlagevermögens von bislang 7 

Jahren auf nunmehr 5 Jahre. Die erste 

Rate ist wie bisher mit Ablauf eines Mo-

nats nach Bekanntgabe des Abgabenbe-

scheids fällig. Die folgenden vier Jah-

resraten sind aber nicht mehr wie bislang 

mit 30.9. des jeweiligen Folgejahres, son-

dern bereits mit 30.6. des jeweiligen 

Folgejahres zu zahlen. Offene Raten 

sind dann fällig zu stellen, wenn (wie bis-

her) betroffene Wirtschaftsgüter, Betriebe 

oder Betriebsstätten veräußert werden, 

auf sonstige Art ausscheiden oder in ei-

nen Staat außerhalb des EU/EWR-

Raumes überführt oder verlegt wer-

den. Die offenen Raten für Anlagevermö-

gen werden nunmehr auch dann sofort 

fällig gestellt, wenn der Ort der Geschäfts-

leitung einer Körperschaft in einen Staat 

außerhalb des EU/EWR-Raums verlegt 

wird, der Steuerpflichtige Insolvenz an-

meldet oder abgewickelt wird oder der 

Steuerpflichtige eine Rate binnen zwölf 

Monaten ab Eintritt der Fälligkeit nicht 

oder in zu geringer Höhe entrichtet. 

 

 Hinzurechnungsbesteuerung bei 

niedrig besteuerten Passiveinkünf-

ten ausländischer Betriebsstätten 

oder Körperschaften 

Über die Details der neuen Hinzurech-

nungsbesteuerung (§ 10a KStG) haben 

wir bereits ausführlich in der letzten Aus-

gabe der KlientenInfo berichtet. Ein zu § 

10a KStG erwarteter Erlass ist noch nicht 

veröffentlicht. 

 

 Verschärfung des Abzugsverbots 

für Zinsen und Lizenzgebühren  

Bislang konnte das Abzugsverbot für ge-

leistete Zinsen und Lizenzgebühren bei 

Niedrigbesteuerung des Empfängers 

aufgrund einer Steuerermäßigung oder -

rückerstattung rückwirkend beseitigt wer-

den, wenn innerhalb von fünf Wirtschafts-

jahren nach dem Anfallen von Zinsen oder 

Lizenzgebühren tatsächlich keine Steuer-

ermäßigung oder -rückerstattung in An-

spruch genommen wurde. Diese Frist 

beträgt nun seit 1.1.2019 neun Jahre.  

 

 Änderungen bei der Umsatzsteuer 

Das Jahressteuergesetz 2018 hat im Be-

reich der Umsatzsteuer nur marginale Än-

derungen mit sich gebracht. Die Absen-

kung des Steuersatzes für Beherber-

gungsleistungen auf 10 % ist bereits mit 

1.11.2018 in Kraft getreten.  

Mit 1.1.2019 sind folgende Änderungen zu 

beachten: 

- Bisher wurde bei der Steuerbefrei-

ung von privaten Schulen der 

Nachweis verlangt, dass eine den öf-

fentlichen Schulen vergleichbare Tä-

tigkeit ausgeübt wurde. Da diese 

Formulierung nach Ansicht des VwGH 

http://www.essl-stb.at/


 
 
 
 

      

  www.essl-stb.at                   3/13 

nicht richtlinienkonform umgesetzt 

worden sei, wird nunmehr auf den 

Nachweis, dass eine den öffentlichen 

Schulen vergleichbare Zielsetzung 

verfolgt wird, abgestellt. Dem BMF 

wurde gleichzeitig eine Verordnungs-

ermächtigung zur Festlegung, wann 

eine vergleichbare Zielsetzung vor-

liegt, eingeräumt. Die entsprechende 

Umsatzsteuer-

Bildungsleistungsverordnung wurde 

bereits am 28.8.2018 erlassen. 

- Entsprechend der Rechtsprechung des 

VwGH wurde nun die Istbesteuerung 

auf alle Unternehmer, die eine der Art 

nach freiberufliche Tätigkeit iSd § 22 Z 

1 EStG ausüben, ausgeweitet. Das Er-

fordernis einer berufsrechtlichen Zu-

lassung ist entfallen. Die Istbesteue-

rung ist unabhängig von der Rechts-

form anzuwenden. 

- Die derzeit noch bestehende Möglich-

keit, die Ermittlung der Bemessungs-

grundlage für die Margenbesteue-

rung nach § 23 Abs 7 UStG  nicht für 

jede einzelne Leistung, sondern pau-

schal entweder für Gruppen von Leis-

tungen oder für die gesamten inner-

halb eines Veranlagungs- oder Voran-

meldungszeitraums erbrachten Leis-

tungen vorzunehmen, entfällt ab 

1.5.2020, da diese Vereinfachungsre-

gelung nach der Rechtsprechung des 

EuGH nicht in der Mehrwertsteuersys-

temrichtlinie gedeckt ist. 

 

 Änderungen in der Bundesabga-

benordnung 

Mit dem Jahressteuergesetz 2018 wurden 

auch in der Bundesabgabenordnung (BAO) 

vielfältige und zum Teil erhebliche Verän-

derungen herbeigeführt. Auf folgende we-

sentliche Änderungen, die mit 1.1.2019 in 

Kraft getreten sind, möchten wir beson-

ders hinzuweisen. 

 

- Präzisierung des Missbrauchs: In § 

22 Abs 1 BAO wurde die Wortfolge 

„Durch Missbrauch von Formen und 

Gestaltungsmöglichkeiten des bürger-

lichen Rechts“ durch die Wortfolge 

„Durch Missbrauch von Gestaltungs-

möglichkeiten des privaten 

Rechts“ ersetzt. Ferner wurde eine 

Definition, wann Missbrauch vorliege, 

aufgenommen. Demnach liegt Miss-

brauch nunmehr dann vor, wenn eine 

rechtliche Gestaltung, die einen oder 

mehrere Schritte umfassen kann, oder 

eine Abfolge rechtlicher Gestaltungen 

im Hinblick auf die wirtschaftliche Ziel-

setzung unangemessen ist. Unange-

messen sind solche Gestaltungen, die 

unter Außerachtlassung der damit 

verbundenen Steuerersparnis 

nicht mehr sinnvoll erscheinen, 

weil der wesentliche Zweck oder einer 

der wesentlichen Zwecke darin be-

steht, einen steuerlichen Vorteil zu er-

langen, der dem Ziel oder Zweck des 

geltenden Steuerrechts zuwiderläuft. 

Bei Vorliegen von triftigen wirt-

schaftlichen Gründen, die die wirt-

schaftliche Realität widerspiegeln, 

liegt kein Missbrauch vor. Den Mo-

tiven des Gesetzgebers ist dazu zu 

entnehmen, dass mit der vorgenom-

menen Änderung die Missbrauchsbe-

stimmung des § 22 BAO nun den An-

forderungen der Anti-BEPS-Richtlinie 

entspricht. Durch die gewählte Formu-

lierung soll es zu keiner Einschränkung 

des bisherigen Umfangs des Miss-

brauchstatbestands kommen und die 

bestehende Auslegungstradition so 

weit wie möglich beibehalten werden 

können. 

 

- Begleitende Kontrolle: Anstelle einer 

Außenprüfung können ab 1.1.2019 be-

stimmte Abgabepflichtige einen Antrag 

auf begleitende Kontrolle durch das 

zuständige Finanzamt stellen. Voraus-

setzung für eine begleitende Kontrolle 

ist, dass mindestens einer der den An-

trag stellenden Unternehmer in den 

beiden vorangegangenen Wirtschafts-

jahren einen Umsatz von mehr als € 

40 Mio erzielt hat.. Ferner darf in den 

letzten fünf Jahren vor der Antragstel-

lung kein rechtkräftiges Finanzstrafde-

likt bei allen antragstellenden Unter-

nehmen vorliegen. Schließlich muss 

ein Gutachten eines Wirtschafts-

prüfers oder Steuerberaters vorge-

legt werden, wonach jeder antragstel-

lende Unternehmer oder der Unter-

nehmensverbund über ein eingerichte-
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tes Steuerkontrollsystem verfügt. 

Die entsprechende Steuerkontrollsys-

tem-Verordnung des BMF, in der die 

Systematik für die Erstellung des Gut-

achtens vom BMF festgelegt wurde, 

wurde kundgemacht. Das Gutachten 

ist spätestens alle drei Jahre zu erneu-

ern. Während der begleitenden Kon-

trolle haben zumindest vier Mal 

pro Jahr Besprechungen zwischen 

Vertretern der Unternehmer des 

Kontrollverbunds und Organen des 

zuständigen Finanzamts stattzufin-

den. Ferner hat das für die begleitende 

Kontrolle zuständige Finanzamt wäh-

rend der begleitenden Kontrolle Aus-

künfte zu bereits verwirklichten oder 

noch nicht verwirklichten Sachverhal-

ten zu erteilen. Die begleitende Kon-

trolle umfasst alle wesentlichen Abga-

benarten mit Ausnahme der von einer 

Lohnsteuerprüfung umfassten Berei-

che. Für Veranlagungszeiträume, in 

denen eine begleitende Kontrolle auf-

recht war, darf eine Außenprüfung nur 

in besonderen Fällen vorgenommen 

werden. 

 

- Ermöglichung eines SEPA-

Lastschriftmandats beim Finanz-

amt: Ab dem 1.7.2019 wird es Abga-

bepflichtigen möglich sein, Steuer-

zahlungen durch Bankeinzug des 

Finanzamts vornehmen zu lassen. 

Damit wurde endlich eine jahrzehnte-

lange Forderung der Wirtschaft und 

der Kammer der Wirtschaftsprüfer und 

Steuerberater umgesetzt. Die näheren 

Regelungen für die Nutzung des SEPA-

Lastschriftverfahrens  für die Abga-

benentrichtung wird in einer noch 

nicht vorliegenden Verordnung des 

BMF geregelt werden. 

 

- Erweiterung der Rechtsgebiete für 

Auskunftsbescheide (§ 118 BAO): 

Die bislang schon bestehende Möglich-

keit, zu Rechtsfragen im Zusammen-

hang mit Umgründungen, Unterneh-

mensgruppen und Verrechnungsprei-

sen einen Auskunftsbescheid beim zu-

ständigen Finanzamt zu beantragen, 

wurde ab 1.1.2019 auf die Themenbe-

reiche Internationales Steuerrecht und 

das Vorliegen von Missbrauch iSd § 22 

BAO ausgeweitet. Die Ausweitung auf 

Rechtsfragen im Zusammenhang mit 

dem Umsatzsteuerrecht tritt hinge-

gen erst mit 1.1.2020 in Kraft. Die 

weitere Neuerung, wonach der Aus-

kunftsbescheid tunlichst innerhalb von 

zwei Monaten nach der Antragstellung 

zu erlassen ist, tritt mit 1.7.2019 in 

Kraft. 

 

- Neuregelung des Erstattungsver-

fahrens für Quellensteuern von 

beschränkt Steuerpflichtigen (§ 

240a BAO): Beschränkt Steuerpflich-

tige haben seit 1.1.2019 vor Stellung 

eines Antrags auf Rückerstattung von 

Quellensteuern eine Vorausmeldung 

bei dem für die Rückerstattung zu-

ständigen Finanzamt abzugeben. Diese 

Vorausmeldung kann erst nach Ablauf 

des Jahres der Einbehaltung gestellt 

werden und muss elektronisch erfol-

gen. Inhalt und Verfahren der 

Vorausmeldung wurden in einer 

soeben erschienenen Verordnung ge-

regelt.  Zu den daraus resultierenden 

Änderungen für Anträge zur Entlastung 

an der Quelle bei Arbeitskräftegestel-

lung hat das BMF einen Erlass veröf-

fentlicht. 

 

- Neuregelung der Bestimmungen 

zur Wiederaufnahme nach Aufhe-

bung durch den VfGH: Die alte Fas-

sung des § 304 BAO wurde mit Ablauf 

des 31.12.2018 durch den VfGH auf-

gehoben. Die seit 1.1.2019 geltende 

Neuregelung sieht nunmehr vor, dass 

eine Wiederaufnahme des Verfahrens 

nach Eintritt der Verjährung nur zuläs-

sig ist, wenn sie (wie bisher) vor Ein-

tritt der Verjährung beantragt wurde 

oder (neu) sie innerhalb von drei Jah-

ren ab Eintritt der Rechtskraft des das 

Verfahren abschließenden Bescheids 

beantragt oder durchgeführt wird. Als 

Ergänzung zur Neuregelung der Wie-

deraufnahme wurde auch § 209a Abs 

2 BAO sprachlich angepasst. Ob mit 

dieser Neuregelung der Frist, innerhalb 

derer eine Wiederaufnahme nach Ein-

tritt der Verjährung nunmehr zulässig 

ist, die vom VfGH geortete Verfas-
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sungswidrigkeit beseitigt ist, mag be-

zweifelt werden.  

 

 

3. BREXIT- was nun? Steuerliche 

Folgen des Brexits  

In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen 

in Großbritannien zum Brexit hat das BMF 

eine Information veröffentlicht, die sich 

mit den steuerlichen Folgen eines unge-

regelten Austritts beschäftigt.  

 

Stimmt das britische Parlament doch 

noch dem Austrittsabkommen zu, kann 

das Vereinigte Königreich plangemäß per 

Ende März 2019 aus der EU austreten und 

würde während der „Übergangsphase“ bis 

Ende 2020 im Wesentlichen wie ein EU-

Mitgliedstaat behandelt werden. 

Ohne Austrittsabkommen wird das 

Vereinigte Königreich plangemäß per Ende 

März 2019 aus der EU austreten. Dies 

bedeutet, dass das Vereinigte Königreich 

mit sofortiger Wirkung als Drittstaat zu 

behandeln ist.  

 

 Auswirkungen eines ungeregelten 

Austritts auf die Ertragsteuern 

In diesem Fall wäre Großbritannien 

künftig wie ein Drittstaat zu behan-

deln. Sämtliche begünstigende Bestim-

mungen, die nur im Verhältnis zu 

EU/EWR-Staaten in Anspruch genommen 

werden können, finden daher für Vorgän-

ge, die nach dem Eintritt des Brexit statt-

finden, keine Anwendung mehr. Dies be-

deutet unter anderem: 

- Keine Ratenzahlung mehr bei der 

Wegzugsbesteuerung im betrieblichen 

Bereich; allerdings soll bei bereits vor 

dem Brexit verwirklichten Wegzugsfäl-

len keine Änderung eintreten. 

- Keine Anwendung der Fusionsrichtlinie  

- Keine Anwendung der Mutter-Tochter-

Richtlinie 

- Keine Anwendung der Zins- und Li-

zenzgebühren-Richtlinie  

- Für Privatpersonen, die nach dem 

Brexit in das Vereinigte Königreich zie-

hen, ist der Wertzuwachs von Wirt-

schaftsgütern, für die das Besteue-

rungsrecht Österreichs auf Grund des 

Wegzugs eingeschränkt wird, sofort zu 

besteuern. 

- Für Kinder, die sich ständig im Verei-

nigten Königreich aufhalten, stehen 

folgende Absetzbeträge ab dem Brexit 

nicht mehr zu: Kinderabsetzbetrag, 

Familienbonus Plus, Unterhaltsabsetz-

betrag, Alleinverdiener- /-

erzieherabsetzbetrag, Kindermehrbe-

trag. 

 

Im Oktober 2018 wurde ein neues Dop-

pelbesteuerungsabkommen (DBA) unter-

zeichnet, welches auf österreichischer Sei-

te derzeit in parlamentarischer Behand-

lung ist und in Großbritannien im Februar 

oder März 2019 ratifiziert werden soll. 

 Das neue DBA sieht eine Quellensteuer-

befreiung für Dividenden bei einer min-

destens 10 % Beteiligung und keine Quel-

lenbesteuerung für Lizenzgebühren vor. 

Damit werden zumindest teilweise die 

Nachteile kompensiert, wenn die einschlä-

gigen EU-Richtlinien nicht mehr anwend-

bar sind.  

 

 Auswirkungen eines ungeregelten 

Austritts auf die Umsatzsteuer  

Der künftige Status Großbritanniens als 

Drittstaat bringt gerade bei bestehenden 

Geschäftsbeziehungen einen Umstellungs-

aufwand bei der umsatzsteuerlichen Be-

handlung von Lieferungen und Leistungen 

mit sich. 

 Innergemeinschaftliche Lieferung 

wird zur Ausfuhrlieferung (führt 

zu vermehrten Dokumentations-

erfordernissen); 

 Innergemeinschaftlicher Erwerb 

wird zur Einfuhr; 

 Im privaten Reiseverkehr sind die 

Bestimmungen für Drittstaaten 

anzuwenden; 

 Zusammenfassende Meldung (ZM) 

entfällt; 

 Vereinfachungsregelung des Drei-

ecksgeschäfts ist nur mehr einge-

schränkt möglich; 

 MOSS (Österreich als MSI) für Um-

sätze in das Vereinigte Königreich 

kann nicht mehr angewendet 

werden. Die im Vereinigten Kö-

nigreich steuerbaren Umsätze 
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sind nach den im (zukünftigen) 

Drittland vorgesehenen Regelun-

gen zu behandeln.  

 Katalogleistungen (zB Beratungs-

leistungen) an Nichtunternehmer, 

die im Vereinigten König-

reich (und nicht in der EU) ansäs-

sig sind, sind nicht mehr am Un-

ternehmerort, sondern im Verei-

nigten Königreich steuerbar. 

- Für Unternehmer aus dem Vereinigten 

Königreich kann es erforderlich wer-

den, einen Fiskalvertreter zu bestellen.  

- Innergemeinschaftliche Güterbeförde-

rungsleistungen an Nichtunternehmer 

sind nicht mehr am Abgangsort son-

dern entsprechend der Beförderungs-

strecke steuerbar.  

- Nach dem Brexit richtet sich die Rech-

nungslegung im Falle von im Vereinig-

ten Königreich steuerbaren B2B-

Dienstleistungen nicht mehr nur nach 

dem österreichischen Umsatzsteuerge-

setz, sondern auch nach den (zukünf-

tig) drittländischen Vorschriften. 

 

 

4. Aktuelles zu Lohnsteuer und Sozi-

alversicherung  

Highlights aus dem War-

tungserlass 2018 zur Lohn-

steuer 

Mit dem LStR-Wartungserlass 2018 wur-

den die Änderungen durch das Jahress-

teuergesetz 2018, die Änderung der 

Sachbezugswerteverordnung, die Verord-

nung über die Aufstellung von Durch-

schnittssätzen für Werbungskosten, die 

Verordnung betreffend einer Berufsausbil-

dung eines Kindes außerhalb des Wohnor-

tes und die Familienbonus Plus-

Absetzbeträge-EU-Anpassungsverordnung  

sowie wesentliche Entscheidungen des 

BFG und höchstgerichtliche Entscheidun-

gen in die LStR 2002 eingearbeitet.  

Über die allseits beachtete Neueinfüh-

rung des Familienbonus Plus mit Be-

ginn des Jahres 2019 haben wir in unserer 

letzten Ausgabe der KlientenInfo ausführ-

lich berichtet. Dieser ersetzt den Kinder-

freibetrag und die Geltendmachung von 

Kinderbetreuungskosten bis zum 10. Le-

bensjahr des Kindes und beläuft sich auf 

jährlich  € 1.500 bzw € 500 für Kinder 

über 18 Jahre, solange die Familienbeihilfe 

bezogen wird. Für die Berücksichtigung 

bereits bei der laufenden Gehaltsabrech-

nung ist das Formular E 30 auszufüllen 

und dem Dienstgeber zu übermitteln. 

 

Drittanstellung von GmbH-

Geschäftsführern wird gesetzlich 

saniert 

In Konzernunternehmen gibt es die Praxis, 

dass man nur bei einer Konzerngesell-

schaft für die Sozialversicherung ange-

meldet ist und dafür auch nur für eine 

Tätigkeit Sozialversicherungsbeiträge ent-

richtet, obwohl tatsächlich auch für andere 

Konzerngesellschaften Tätigkeiten ausge-

übt werden. 

Vor einiger Zeit wurde diese Praxis durch 

eine Entscheidung des Verwaltungsge-

richtshofes erschüttert:  Für GmbH-

Geschäftsführer (aber nicht für Vor-

standsmitglieder einer AG) wurde diese 

Praxis der Arbeitskräfteüberlassung als 

unzulässig eingestuft. Danach sollten die 

Geschäftsführer bei jeder einzelnen GmbH 

angemeldet und eine eigene Lohnverrech-

nung aufgebaut werden. Meistens fielen 

dadurch auch noch zusätzliche Sozialver-

sicherungsbeiträge an – wenn nämlich bei 

der Ausgangstätigkeit ein Gehalt über der 

Höchstbeitragsgrundlage bezogen wurde. 

Für jedes zusätzliche Dienstverhältnis 

konnte eine zusätzliche Abgabenbelas-

tung von mehr als € 15.000 pro Jahr ent-

stehen. 

Der Nationalrat hat nun eine Ergänzung 

des § 35 ASVG beschlossen, die die bishe-

rige Praxis wieder als zulässig erachtet. 

Damit ist ein zweites Dienstverhältnis, der 

Aufbau einer eigenen Lohnverrechnung 

bei der Tochter-GmbH und eine zusätzli-

che Abgabenentrichtung nicht mehr 

notwendig! Dies sollte durch eine 

schriftliche Überlassungsvereinba-

rung abgesichert und in der konzernin-

ternen Verrechnung entsprechend berück-

sichtigt werden. 

 

 

 

 

 

http://www.essl-stb.at/


 
 
 
 

      

  www.essl-stb.at                   7/13 

Sozialversicherungspflicht von 

Zeitungshauszustellern, Selbst-

bedienungsaufstellern und Kol-

porteuren 

 Mit einer jüngst ergangenen Novelle zum 

ASVG wurden Zusteller/innen von Zeitun-

gen und sonstigen Druckwerken von der 

Vollversicherung nach ASVG ausgenom-

men. Den Materialien zur Gesetzwerdung 

ist dazu zu entnehmen, dass Zeitungszu-

steller/innen weit überwiegend als neue 

Selbständige im GSVG kranken, pensions- 

und unfallversichert sind. Wenn im Einzel-

fall die Versicherungsgrenze (Zwölffache 

Geringfügigkeitsgrenze) nicht überschrit-

ten wird, sind Zeitungszusteller/innen von 

der GSVG-Pflichtversicherung ausgenom-

men.  Der VwGH hat in einer Reihe von 

Entscheidungen Vertragsverhältnisse von 

Zeitungszustellern mit ihren Auftragge-

bern als arbeitnehmerähnlich beurteilt (zB 

VwGH 14.10.2015, 213/08/0226). Die 

Frage, ob es sich dabei um arbeitneh-

merähnliche Werkverträge oder arbeit-

nehmerähnliche freie Dienstverträge han-

delt, wurde überwiegend offen gelassen 

bzw in unterschiedlichen Anlassfällen un-

terschiedlich beurteilt. Durch die gegen-

ständliche Änderung des ASVG soll 

Rechtssicherheit geschaffen werden. Von 

der Ausnahme aus der ASVG-

Pflichtversicherung sind Hauszustel-

ler/innen, Selbstbedienungsaufstel-

ler/innen sowie Kolporteure und Kol-

porteurinnen erfasst. Hauszustel-

ler/innen und Selbstbedienungsaufstel-

ler/innen schulden nach den Materialien 

lediglich einen Zustellerfolg; für dessen 

Erbringung besteht ein nach eigenem Er-

messen wahrzunehmender Zeitraum wäh-

rend der Nachtstunden. Sie müssen die 

Zustellung insbesondere auch nicht per-

sönlich erbringen und können sich nach 

eigenem Ermessen vertreten lassen. Zu-

dem arbeiten sie mit eigenen Fortbewe-

gungsmitteln. Unter sonstigen Druckwer-

ken sind insbesondere Zeitschriften, 

Plakate und sonstige Printprodukte 

aller Art inklusive Werbesendungen 

und Werbematerialien sowie artver-

wandte bzw mit dem Vertrieb von Print-

produkten in Zusammenhang stehende 

Waren zu verstehen. Daraus ergibt sich, 

dass die genannten Berufsgruppen 

zukünftig nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG 

pflichtversichert sind. Die neuen Aus-

nahmebestimmung im ASVG tritt mit 

1.7.2019 in Kraft. 

Ob mit dieser neuen Ausnahmebestim-

mung im ASVG das Ende der Fahnenstan-

ge erreicht wurde, ist noch unklar. Denn 

die abgabenrechtlichen Senate des VwGH 

könnten durchaus die Ansicht vertreten, 

dass Zeitungszusteller weiterhin Arbeit-

nehmer sind und für deren Vertriebshono-

rare Lohnabgaben festsetzen. Schließlich 

könnte in arbeitsrechtlichen Verfahren der 

OGH zum Ergebnis kommen, dass es sich 

bei Zeitungszustellern möglicherweise 

doch um Arbeitnehmer und nicht Auftrag-

nehmer handelt. Wünschenswert wäre 

daher – zur Schaffung von Rechtssicher-

heit in allen betroffenen Rechtsbereichen 

– auch eine ergänzende gesetzliche Ver-

ankerung der Selbständigkeit von Zei-

tungszustellern im EStG und Arbeitsrecht.  

 

Nützliche Übersicht Lohnverrechnungswerte 

 Pendlerpauschale (PP) 

 kleines Pendlerpauschale großes Pendlerpauschale 

Entfernung jährlich Monatlich jährlich monatlich 

2 km – 20 km kein PP kein PP 372,00 31,00 

20 km – 40 

km 

696,00 58,00 1.476,00 123,00 

40 km – 60 

km 

1.356,00 113,00 2.568,00 214,00 

über 60 km 2.016,00 168,00 3.672,00 306,00 

Pendlereuro: pro Kilometer einfacher Fahrtstrecke bei Anspruch auf Pendlerpauschale: € 

2,00 
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Anzahl Fahrten / Monat zum Ar-

beitsplatz 

4 bis 7 Tage 8 bis 10 Tage > 11 Tage 

aliquoter Anspruch auf Pendler-

pauschale  

1/3 2/3 3/3 

 

Wird dem Arbeitnehmer ein Dienstauto zur Verfügung gestellt und dessen Privatnutzung 

als Sachbezug versteuert, steht kein Pendlerpauschale zu.  

 

 Dienstreise 

Taggeld - Inland Dauer > 3Std  bis 12 Std aliquot ein 

Zwölftel 

€ 26,40 

Nächtigungsgeld - Inland pauschal anstelle Beleg für Übernachtung € 15,00 

    

Km-Geld PKW 

/Kombi 

Km-Geld Mitbeförde-

rung 

Km-Geld Motorrad Km-Geld Fahr-

rad 

€ 0,42 € 0,05 € 0,24 € 0,38 

 

Neuordnung der Prüfung der 

lohnabhängigen Abgaben und 

Beiträge 

Mit dem Bundesgesetz über die Zusam-

menführung der Prüfungsorganisationen 

der Finanzverwaltung und der Sozialversi-

cherung (ZPFSG) erfolgte die im Regie-

rungsprogramm vorgesehene Zusammen-

führung der Prüfung lohnabhängiger Ab-

gaben und Beiträge. Ab dem 1.1.2020 

obliegt die Prüfung lohnabhängiger Abga-

ben und Beiträge ausschließlich der Bun-

desfinanzverwaltung. Zu diesem Zweck 

werden alle Bediensteten der ÖGK, die mit 

Stichtag 1.10.2018 zeitlich überwiegend 

mit Tätigkeiten der GPLA befasst sind, 

dem BMF zugewiesen. Die Bezeichnung 

der Prüfung wird von derzeit GPLA auf 

PLAB (Prüfung lohnabhängiger Abga-

ben und Beiträge) geändert. Unverän-

dert umfasst eine derartige Prüfung auch 

künftig eine Lohnsteuerprüfung, eine So-

zialversicherungsprüfung und eine Kom-

munalsteuerprüfung. Die Zuständigkeit für 

die Beitragsvorschreibungen sowie Be-

scheiderlassungen und die Einhebungs- 

und Einbringungsmaßnahmen bleibt bei 

den bisher zuständigen Stellen. Das Revi-

sionsrecht an den Verwaltungsgerichtshof 

gegen Entscheidungen des BFG und des 

BVwG bleibt unverändert beim Finanzamt 

bzw dem BMASGK. Ergänzend dazu wurde 

dem BMF ein Revisionsrecht gegen Ent-

scheidungen des BVwG im Gefolge einer 

PLAB eingeräumt.  

 

 

5. Abgabenrechtliche Punkte in 

Kurzform 

Kammerumlage 1 – Senkung ab 

1.1.2019 

Mit 1.1.2019 ist die KU 1 zweifach gesenkt 

worden. Von der Bemessungsgrundlage 

ausgenommen sind nunmehr die Vorsteu-

ern bzw Erwerbsteuern von Investitionen 

in das ertragsteuerliche Anlagevermögen 

(einschließlich geringwertige Wirtschafts-

güter). Andererseits wurde der Hebesatz 

von bisher fix 0,3 % auf einen gestaffel-

ten Satz gesenkt.  

 

 

Organisationsreform des öster-

reichischen Sozialversicherungs-

systems 

Mit dem Sozialversicherungs-

Organisationsgesetz wird das österrei-

chische Sozialversicherungssystem ab 

1.1.2020 neu geregelt. Die derzeit be-

stehenden Sozialversicherungsträger wer-

den auf nur mehr fünf Sozialversiche-

rungsträger und einen Dachverband zu-

sammengeführt.  

- Die neun Gebietskrankenkassen sowie 

die Betriebskrankenkassen werden zur 

BMGL Staffel bis 
€ 3 Mio 

Staffel zwi-
schen € 3 
und € 32,5 

Mio 

Staffel ab 
€ 32,5 Mio 

Hebesatz 0,29 % 0,2755 % 0,2552 % 
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Österreichischen Gesundheitskas-

se (ÖGK),  

- die Sozialversicherungsanstalt der ge-

werblichen Wirtschaft und die Sozial-

versicherungsanstalt der Bauern wer-

den zur Sozialversicherungsanstalt 

der Selbständigen (SVS) und  

- die Versicherungsanstalt öffentlich 

Bediensteter und die Versicherungsan-

stalt für Eisenbahnen und Bergbau 

werden zur Versicherungsanstalt 

öffentlich Bediensteter, Eisenbah-

nen und Bergbau zusammengeführt. 

Neben diesen drei Sozialversicherungsträ-

gern bleiben die Pensionsversicherungsan-

stalt (PVA) sowie die Allgemeine Unfall-

versicherungsanstalt (AUVA) bestehen. 

Der Hauptverband der österreichischen 

Sozialversicherungsträger (HVSV) wird 

durch einen schlankeren Dachverband 

ersetzt, der ausschließlich gemeinsame 

Interessen der Versicherungsträger wahr-

nimmt und trägerübergreifende Aufgaben 

koordiniert. 

 

Neue Liste der Staaten mit um-

fassender Amtshilfe  

Das österreichische Steuerrecht verlangt 

für die Inanspruchnahme bestimmter 

steuerlicher Begünstigungen bei grenz-

überschreitenden Sachverhalten entweder 

einen Bezug zur EU oder das Vorliegen 

einer umfassenden Amtshilfe mit dem 

betreffenden Drittstaat. 

Als Beispiele sind der Zeitpunkt der Ver-

lustnachversteuerung für ausländische 

Betriebsstätten (gem § 2 Abs 8 EStG), der 

Einbezug ausländischer Gruppenmitglieder 

in eine Steuergruppe (gem § 9 Abs 2 

KStG), die Steuerfreiheit für ausländische 

Portfoliodividenden (gem § 10 Abs 1 Z 6 

KStG) oder die Spendenbegünstigung für 

ausländische Einrichtungen (gem § 4a Abs 

4 EStG) zu nennen. 

Am 7.1.2019 hat das Bundesministerium 

für Finanzen in einer Information eine Lis-

te all jener Staaten veröffentlicht, mit 

welchen ab 1.1.2019 eine umfassende 

Amtshilfe besteht. Neu hinzugekommen 

sind im Vergleich zum Vorjahr folgende 

Staaten:Bahamas, Grenada, Kosovo, 

Kuwait, Macao, Peru, Vanuatu, Verei-

nigte Arabische Emirate 
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6. SOZIALVERSICHERUNGSWERTE FÜR 2019 
 

DIENSTNEHMER (ASVG) 

 

Höchstbeitragsgrundlage in € jährlich Monatlich täglich 

laufende Bezüge ---- 5.220,00 174,00 

Sonderzahlungen1) 10.440,00 ---- ---- 

Freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlun-

gen 

---- 6.090,00 ---- 

Geringfügigkeitsgrenze ---- 446,81  

 

Beitragssätze je Beitragsgruppe gesamt Dienstgeber- 

Anteil 

Dienstneh-

mer-Anteil 

Arbeiter / Angestellte    

Unfallversicherung    1,20 %   1,20 % 
3) 

---- 

Krankenversicherung    7,65 %   3,78 %   3,87 % 

Pensionsversicherung  22,80 % 
6) 

12,55 % 10,25 % 

Sonstige (AV, KU, WF, IE)    7,85 %   3,85 %   4,00 % 2) 

Gesamt   39,50 % 21,38 % 18,12 % 

BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrund-

lage) 

   1,53 %   1,53 % ---- 

Freie Dienstnehmer    

Unfallversicherung    1,20 %   1,20 % 
3) 

----- 

Krankenversicherung    7,65 %   3,78 %   3,87 % 

Pensionsversicherung  22,80 % 
6) 

12,55 % 10,25 % 

Sonstige (AV, KU, WF, IE)    6,85 %   3,35 %   3,50 %2) 

Gesamt  38,50 % 20,88 % 17,62 % 

BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrund-

lage) 

   1,53 %   1,53 % ----- 

    
Auflösungsabgabe  Letztmalig im 

Jahr 2019 
  

bei DG-Kündigung /einvernehmlicher Auflö-
sung 

 131,00 € ---- 

    Pensionisten    

Krankenversicherung = gesamt   5,10 % -    5,10 % 

Geringfügig Beschäftigte 

 bei Überschreiten 
der 1,5-fachen 

Geringfügigkeits-
grenze von 670,22 

€ 4) 

bei Überschreiten 
der Geringfügig-
keitsgrenze aus 

mehreren Dienst-
verhältnissen 5) 

Arbeiter / Angestellte / Freie Dienst-

nehmer 

 17,60 % 14,12 % 

BV-Beitrag („Abfertigung neu“)  1,53 % ---- 

 

Selbstversicherung (Opting In)     63,07 € pm 
1) Für Sonderzahlungen verringern sich die Beitragssätze bei Arbeitern und Angestellten um 1 % (DN-Anteil) bzw 

0,5 % (DG-Anteil), bei freien Dienstnehmern nur der DN-Anteil um 0,5 %. 
2) Der 3 %ige Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AV) beträgt für Dienstnehmer mit einem Monatsbezug bis 1.681 € 

Null, über 1.681 € bis 1.834 €: 1 % und über 1.834 € bis 1.987 €: 2 %. 
3)  entfällt bei über 60-jährigen Beschäftigten 
4) UV 1,2 % (entfällt bei über 60-jährigen geringfügig Beschäftigten) zuzüglich pauschale Dienstgeberabgabe 16,4 % 
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5)  zuzüglich 0,5 % Arbeiterkammerumlage 
6)  Der Beitragssatz zur Pension halbiert sich für Dienstnehmer, die bereits Anspruch auf Alterspension haben, diese 

aber nicht beanspruchen. Die Halbierung erfolgt bei Frauen zwischen dem 60. und 63. Lj, bei Männern zwischen 65. 
und 68. Lj. 

 
 

Höchstbeiträge(ohne BV-Beitrag) in € gesamt Dienstgeber Dienstnehmer 

Arbeiter/Angestellte     

- Monatlich 2.061,90 1.116,04 945,86 

- jährlich (inklusive Sonderzahlungen) 28.710,00 15.572,35 13.137,65 

Freie Dienstnehmer     

- monatlich 2.344,65 1.271,59 1.073,06 

- jährlich (ohne Sonderzahlungen) 28.135,80 15.259,08 12.876,72 

 

Gewerbetreibende/sonstige Selbständige (GSVG / FSVG) 

 

Mindest- und Höchstbei-

tragsgrundlagen in € 

vorläufige und endgültige 

Mindestbeitragsgrundlage  

vorläufige und endgültige 

Höchstbeitragsgrundlage 

monatlich jährlich monatlich jährlich 

Gewerbetreibende     

Neuzugänger im 1. bis 2. Jahr - 

KV 1) 

446,81 5.361,72  --------- ----------- 

Neuzugänger im 1. bis 2. Jahr - 

PV 

654,25 7.851,00 6.090,00 73.080,00 

ab dem 3. Jahr – in der KV 446,81 5.361,72  6.090,00 73.080,00 

ab dem 3. Jahr – in der PV 654,25 7.851,00 6.090,00 73.080,00 

Sonstige Selbständige     

mit oder ohne andere Einkünf-

ten 2) 

446,81 5.361,72 6.090,00 73.080,00 

1) Wenn innerhalb der letzten 120 Kalendermonate keine Kranken- bzw Pensionsversicherung in der GSVG bestanden 
hat, bleibt die Beitragsgrundlage iHv 446,81 € pm fix, dh es erfolgt keine Nachbemessung. 

2) Die große Versicherungsgrenze, wenn keine Nebentätigkeit ausgeübt wird, entfällt seit 2016. 

 

Berechnung der vorläufigen 

monatlichen Beitragsgrund-

lage:  

(bis zum Vorliegen des Steuer-

bescheides für 2019):  

 

Einkünfte aus versicherungspfl Tätigkeit lt Steuerbe-

scheid 2016 

+ in 2016 vorgeschriebene KV- und PV-Beiträge 

= Summe 

x 1,075 (Inflationsbereinigung) 

/ Anzahl der Pflichtversicherungsmonate  

 

Beitragssätze Gewerbetreibende FSVG 

 

Sonstige Selb-

ständige 

Unfallversicherung pro Monat   9,79 €   9,79 €   9,79 € 

Krankenversicherung   7,65 % -----   7,65 % 

Pensionsversicherung 18,50 % 3) 20,0 %3) 18,50 

%3) 

Gesamt 26,15 % 20,0 % 26,15 % 

BV-Beitrag (bis Beitragsgrund-

lage) 

  1,53 % freiwillig   1,53 % 

3) Der Beitragssatz zur Pension halbiert sich für Personen, die bereits Anspruch auf Alterspension haben, diese aber 
nicht beanspruchen. Die Halbierung erfolgt bei Frauen zwischen dem 60. und 63. Lj, bei Männern zwischen 65. und 
68. Lj. 
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Mindest- und Höchstbeiträge 

in Absolutbeträgen (inkl UV) 

in € (ohne BV-Beitrag) 

vorläufige 

Mindestbeiträge 

vorläufige und endgültige 

Höchstbeiträge 

monatlich jährlich monatlich jährlich 

Gewerbetreibende     

Neuzugänger im 1. und 2. Jahr  165,01 1.980,13 1.170,62 14.047,44 

ab dem 3. Jahr 165,01 1.980,13 1.602,33 19.227,96 

Sonstige Selbständige     

mit oder ohne andere Einkünfte 126,63 1.519,57 1.602,33 19.227,96 

 

DIENSTGEBERBEITRAG ZUM FAMILIENLASTENAUSGLEICHSFONDS (DB) 

Seit 2018 beträgt der DB 3,9% der Bemessungsgrundlage (Arbeitslöhne an Dienstnehmer, 

freie Dienstnehmer und wesentlich Beteiligte). Übersteigt die monatliche Bemessungsgrundla-

ge € 1.460 nicht, so verringert sie sich um € 1.095. 

 

KAMMERUMLAGE 2 – ZUSCHLAG ZUM DIENSTGEBERBEITRAG (DZ) 
Steiermark Burgenland Salzburg Tirol NÖ Wien Kärnten Vorarl-

berg 
OÖ 

0,37 % 0,42 % 0,40 % 0,41 % 0,38 % 0,38 % 0,39 % 0,37 % 0,34 % 

 

AUSGLEICHSTAXE 2019 

Dienstgeber sind nach dem Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet, auf je 25 Dienstnehmer 

mindestens einen begünstigten Behinderten einzustellen oder eine Ausgleichstaxe zu bezahlen. 

Diese beträgt für jeden begünstigten Behinderten, der zu beschäftigen wäre:  

bei 25 bis 99 Dienstnehmer 100 bis 399 Dienstneh-
mer 

ab 400 Dienstnehmer 

pm / pro 25 DN 262 € 368 € 391 € 

 

 

 

 

 

http://www.essl-stb.at/

